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e Neuhofen an der Ybbs hat in seiner Sitzung am
2025 beschlossen:

agabenordnung
inde Neuhofen an der Ybbs

51

'bbs werden Kanalerrichtungsabgaben (KanaI-—
der'abgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach
analgesetzes 1977 erhoben.

52

A. Einmündungsabgabe für den

AnsciJuss

an oder die Umgestaltung in einen öffentlichen

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung
in den öffentlichen Mischwasserkanal wi
16,70 festgesetzt.

(2) Gemäß 5 6 Abs. 2. des NÖ Kanalge
(Abs. 1) eine Baukostensumme v
Mischwasserkanalnetze'svon lfm 10.004

B. Einmündungsäbgabe für den Anschl

So

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung
in den öffentlichen Schmutzwasserkana

_mit‘_€-1_6‚_70 festgesetzt.

(2) Gemäß 5 6 Abs. 2 des NÖ Kanalges
‚(Abs. 1) eine Baukostensumme vo

‘

Schmutzwasserkanalnetzes von lfm 26.

C. A.Einirnündungsabgabe für den Anschl

, '„:€

(1) Derinnheit$atz für die Berechnung

ischwasserkanal

der Kanaleinmündungsabg_ebenfür die Einmündung
rd gemäß 5 3 Abs.3 des NO Kanalgesetzes 1977 mit

etzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes

|n
€ 4.766.475,00 und eine Gesamtlänge des

° zugrundegelegt.

uss ein oder die Umgestaltung in einen öffentlichen

hmutzwasserkanal

der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung
wird gemäß 5 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977

etzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes
n € 9.425.013,00 und eine Gesamtlänge des
394 zugrundegelegt.

use an oder die Umgestaltung in einen öffentlichen

Regenwasserkanal

der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung
in den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß @

3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977
mit € 10,00 feStgesetzt.
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(2) Gemäß & 6 Abs. 2 des NÖ Kanalges
(Abs. 1) eine Baukostensumme vc

Regenwasserkanalnetzes von lfm 17.54

.etzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes
n € 5.659.166,00 und eine Gesamtlänge des
6 zugrundegelegt.

’

53
Ergänzungsabgaben

Der Einheitssatz für die Berechnung der
Berechnung der Ergänzungsabgaben zu

S

Ergibt sich aus 5 4 des NÖ Kahaige
Sonderabgabe, ist diese Abgabe mit Abg
besondere Inanspruchnahme erhöhten

Vo

Gemäß 5 3a des NÖ Kanalgesetzes 19

zu__
entrichtenden Kanaleinmündungsa

NO Kanalgesetz 1977 ermittelten Kanal

Kanalbenüi

a) N

o mutzwasserkanal

?

b)S

Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für die
1r Kanaieinmündungsabgabe anzuwenden.

54
onderabgaben

setzes1977 die Verp�ichtung zur Entrichtung einer
;abenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die
Bauaufwand nicht übersteigen.

ä5
rauszahlungen

77 sind Vorauszahlungen auf die gemäß 5 2 leg. cit.

bgaben in der Höhe von 80 % der gemäß 5 3

einmündungsabgaben zu erheben.

56
zungsgebühren für den

'lischwasserkanal

c) Schmutz- und R genwasserkanal (Trennsystem)
d) genwasserkanal

(1) Zur Berechnung der laufenden Geb'l'hren für die Benützung der öffentlichen Kanalaniage
—(Kanaibenützungsgebühr) werden für d e Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze
festgesetzt:

3) Mischwasserkanal:
b) Schmutzwasserkanal:
c) Schmutz— und Regenwasserkan l:

€ 2,80
' € 2,80
€ 2,80

, (2) Im Falle der Einleitung von Niede Jschlagjswässern gelangt ein gemäß 5 5 Abs. 2 NÖ
Kanalgesetz 1977) um 10 % erhöhter Einheitssatz zur Anwendung.

(3) Zur Berechnung der laufenden Gebt
(Kanalbenützurigsgebühr). wird für eine

Schmutzwgsserentsorgung vorgesehen

ihren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage
3 Regenwasserentsorgung in Bereichen, wo keine
ist, der Einheitssatz mit € 0,28 festgesetzt.

57
Zahlungstermine

Die Kanalbenützungsgebühren sind im

jeweils am 15. Februar und 15. August
Gemeinde zu entrichten.
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rmittlung der
Berechnungsgrundlagen

Zwecks Ermittlung der für die Gebühr
anschlussp�ichtigen Grundeigentümer 0

innerhalb von zwei Wochen nach Zu

ehbemessung maßgeblichen Umstände haben die
ie von der Gemeinde hiefür aufgelegten Fragebögen
stellüng ausgefüllt bei der Gemeinde abzugeben.

Allenfalls werden die Berechnuhgsgrund aQen’durch Gemeindeorgane (Kommission) bzw. von
der Marktgemeinde Neuhofen/Ybbs be
der betreffenden Grundstüekseigentüme

[

Zusätzlich zu sämtlichen Abgabenund (
die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrun
geltenden Fassung, zur Verrechnung.

Schlu

(1) Diese Kanalabgabenordnung ersetzt
nach Ablauf der zweiwöchigen Kund

Kanalgesetz 1977).

(2) Auf Abgabentatbestände für Kar
Sonderabgäbensowie für Kanalbenützu
vewvirklichtwurden, sind die bis dahin g

angeschlagen am: 13.1 12025

abgenommen—am: 28.11.2025
_
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uftragten Personen/Unternehmen unter Mitwirkung
rermittelt.

59
Imeatzsteuer

3ebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt
d des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils

. 5 10

ssbestimmungen

die Kanalabgabenordnung vom 01. 01 2025 und tritt,
nachungsfrist, mit 01.01.2026 in Kraft (5 11 NÖ

1aleinmündUngsabgaben, Ergänzungsabgaben und

ngsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
eltenden Abgaben- und Gebührensätzeanzuwenden.
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